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Handreichung für Feuerwehren und Brandschutzdienststellen zu Stellung-
nahmen im baurechtlichen Verfahren in Verbindung mit Gebäuden in 
Holzbauweise in Baden-Württemberg 
 

Aus Sicht der Feuerwehren können mehrgeschossige Standardbauten in Holzbauweise (auch in 

Gebäudeklasse 4 und 5) durchaus ausreichend sicher für die Eigen- und Fremdrettung sowie zur 

Durchführung von wirksamen Löschmaßnahmen erstellt werden und somit den Schutzzielen der 

Landesbauordnung Rechnung tragen. Da diesbezüglich aufgrund der komplexen Rechtslage und der 

technisch variantenreichen Ausführungsmöglichkeiten der Holzbauweise jedoch häufig 

Unsicherheiten auftreten können, soll die vorliegende Handreichung die Feuerwehren bzw. die 

Brandschutzdienststellen in Baden-Württemberg in ihrer Arbeit unterstützen.  

 

Mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) vom 12.12.2022 wird in BW  

 auf die Richtlinie für hochfeuerhemmende Bauteile HFHHolzR:2005-08 (bzw. M-

HFHHolzR:2004-07) nicht mehr Bezug genommen. 

 im Kapitel A 2.2 eine HolzBauRL Baden-Württemberg eingeführt. 

Diese ist zunächst auf Grundlage der Muster-HolzBauRL mit Stand 28.10.2020  

(21 Seiten) verfasst und mit dem Zusatz „Baden-Württemberg“ im Titel ergänzt:  
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 diese im GABl vom 28. Dezember 2022 abgedruckte „HolzBauRL Baden-Württemberg“ wurde 

in einer Anlage A2.2/BW2 als weitere Maßgabe auf drei Seiten wesentlich erweitert.  

Diese Ausführungen beginnen mit:  

 

 die Anlage A 2.2/BW2 um einen Anhang „Leitdetails“ (knapp 40 Seiten) mit weiteren 

technischen Ausführungsdetails ergänzt.  

Diese Ausführungen beginnen mit:  
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In der Anlage A 2.2/BW2  

 

finden sich dann auch unter 3. weitere Erleichterungen für die Gebäudeklasse 4 im Holztafel- bzw. 
Holzrahmenbau in Verbindung mit einer jeweiligen Flächenbeschränkung. 

 In 3.1 – hier beschränkt auf 200 m2 - Erleichterungen bezogen auf die Bekleidungsstärke:  

 

 In 3.2 – hier beschränkt auf 200 m2 – Erleichterungen bezogen auf die Brennbarkeit von 
 Dämmstoffen: 

 

 In 3.3 – hier beschränkt auf 100 m2 – Erleichterungen bezogen auf die Brennbarkeit von 
 Dämmstoffen und die Bekleidungsstärke: 

 

Darüber hinaus erfolgt unter 4.1, in Verbindung mit einer Flächenbeschränkung, die Öffnung des 
Holztafel- bzw. Holzrahmenbaus für die Gebäudeklasse 5. 

 

Als einziges Bundesland erlaubt Baden-Württemberg unter 1. der VwV TB pauschal den 

grundsätzlichen Einsatz von Holz im Sonderbaubereich. Nach § 38 Abs. 1 Nr. 4 LBO sind hierbei 

jedoch weitergehende Anforderungen oder ergänzende Auflagen möglich. 
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Weiterhin bemerkenswert sind diesbezüglich noch die Stellen in der VwV TB mit Abweichungen zu den 

bundesweiten Mustervorschriften, in denen bei Anforderungen an hochfeuerhemmende und 

feuerbeständige Bauteile (tragend und raumabschießend), die Ergänzungen zu dem in BW speziellen 

§ 26 Absatz 3 LBO gemacht werden. Dies erfolgt bspw. in der Form: 

 

Und mit Verweis auf diesen „Buchstabe d“ ist dann im Weiteren der § 26 Absatz 3 der LBO BW gemeint 

und in der VwV TB ausgeführt:  

 

 

Da der AVBG BW aus fachlicher Sicht 

a) Schwierigkeiten mit den Regelungen im § 26 Absatz 3 der LBO BW erkennt,  

b) keine fachliche Begründung für die Erleichterungen 3.1 bis 3.3 kennt, 

c) die Verwendung von brennbaren Dämmstoffen in Außenwänden der Gebäudeklasse 4 im 

Hinblick auf wirksame Löscharbeiten für problematisch hält  

empfiehlt er den Brandschutzdienststellen in Baden-Württemberg die Verwendung der beigefügten 

Mustertextbausteinen.  

 

Zusätzlich ist eine Übersichtsdarstellung der derzeit gültigen technischen Bauausführungen für 

tragende, aussteifende und raumabschließende Bauteile nach HolzBauRL BW, inklusive farblicher 

Synopse der ergänzenden Regelungen aus Anlage A 2.2/BW2 der VwV TB , als weitere Handlungshilfe 

beigefügt. 
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Aufgrund der vielseitigen möglichen Bau- und Ausführungsmöglichkeiten im Holzbau, empfiehlt es sich 

für die Brandschutzdienststellen, bei Holzbauten der Gebäudeklassen 4 und 5 im Rahmen eines 

Vorgespräches mit den Bauherren, dem Architekt und der zuständigen Baurechtsbehörde die 

Wünsche und Absichten für das Bauobjekt zu besprechen.  

 

Die Zielsetzung der Stellungnahme der Feuerwehr bzw. Brandschutzdienststelle nach Nr. 3 der VwV 

Brandschutzprüfung im baurechtlichen Verfahren ist regelmäßig auf die Schutzziele 

 die Rettung von Menschen und Tieren muss möglich sein, sowie  

 wirksame Löscharbeiten müssen möglich sein 

begrenzt. Damit es hierbei nicht zu überzogenen Anforderungen kommt ist es wichtig, dass die 

geplante Bauausführung ausreichend klar definiert ist. Auch sollte dies (auch im Hinblick auf spätere 

Umbauten) ausreichend klar dokumentiert werden.  

 

Aufgrund der Vielfalt der möglichen technischen Bauausführungen nach der HolzBauRL Baden-

Württemberg und der Notwendigkeit, die Stellungnahme der Feuerwehr auf bestimmte Ausführungs-

formen abzustellen, müssen Bauauflagen von der technischen Ausführung abhängig gemacht werden.  

 

Damit es bei der Bauabnahme keine schwerwiegenden Probleme bei den erforderlichen Nachweisen 

gibt, sollten die Planer hierauf hingewiesen werden, damit diese auch vor der Inbetriebnahme des 

Objektes vorgelegt werden können. 


